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Vorbemerkung

Im Folgenden findet ihr eine ausführliche 
Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Grün-
dung eines Betriebsrats in einem Betrieb, 
dem nicht mehr als 100 wahlberechtigte 

Arbeitnehmer angehören. Falls euer Be-
trieb mehr als 100 Arbeitnehmer hat, könnt 
ihr diese Anleitung nicht verwenden. Für 
Betriebe mit mehr als 100 Arbeitnehmern 
gelten für die Betriebsratsgründung andere 
Regeln.

1. Ablauf der Betriebsratsgründung 
im Überblick

Ein Betriebsrat wird gegründet, indem die 
Arbeitnehmer des Betriebs einen Betriebs-
rat wählen. Damit eine Betriebsratswahl 
durchgeführt werden kann, braucht es je-
manden, der diese Wahl organisiert und lei-
tet: den Wahlvorstand. 

Für die Bestellung des Wahlvorstands 
gibt es zwei Möglichkeiten:

 a Der Wahlvorstand kann von den Ar-
beitnehmern des Betriebs gewählt 
werden.

 a Der Wahlvorstand kann aber auch 
vom Gesamt- oder Konzernbetriebs-
rat bestellt werden, falls es einen sol-
chen gibt.

Die Bestellung eines Wahlvorstands ist 
ziemlich einfach, wenn es bei eurem Arbeit-
geber bereits einen Gesamt- oder Kon-
zernbetriebsrat gibt. In diesem Fall kann 
der Wahlvorstand durch einen entspre-
chenden Beschluss des Gesamt- oder Kon-
zernbetriebsrats bestellt werden. Wenn 
der Gesamt- oder Konzernbetriebsrat den 
Wahlvorstand bestellt hat, führt dieser 
Wahlvorstand alle weiteren Schritte zur 
Gründung des Betriebsrats durch.

Die weiteren Ausführungen in dieser 
Anleitung beziehen sich auf die praktisch 
häufigste Situation, dass es keinen Ge-
samt- oder Konzernbetriebsrat gibt, der den 

Wahlvorstand bestellt. In diesem Fall muss 
der Wahlvorstand von der Belegschaft ge-
wählt werden.

Diese Wahl des Wahlvorstands findet auf 
einer Wahlversammlung statt, genauer ge-
sagt auf der ersten Wahlversammlung. 
Diese Wahlversammlung wird als erste 
Wahlversammlung bezeichnet, weil es spä-
ter auch noch eine zweite Wahlversamm-

lung geben wird. Auf der zweiten Wahl-
versammlung findet dann die eigentliche 
Betriebsratswahl statt, bei der die Arbeit-
nehmer ihre Stimmzettel ankreuzen und in 
eine Wahlurne werfen. An beiden Wahlver-
sammlungen dürfen alle Arbeitnehmer des 
Betriebs während der Arbeitszeit teilneh-
men. Sie bekommen die Teilnahmezeit sogar 
wie Arbeitszeit bezahlt.

Damit die erste Wahlversammlung statt-
finden kann, müssen die Arbeitnehmer des 
Betriebs zu dieser Versammlung eingela-
den werden. Die Gründung eines Betriebs-
rats erfolgt damit im Wesentlichen in drei 
Schritten:

1. Einladung zur ersten Wahlversamm-
lung

2. Durchführung der ersten Wahlver-
sammlung

3. Durchführung der zweiten Wahlver-
sammlung

2. Einladung zur 
ersten Wahlversammlung

Damit die erste Wahlversammlung statt-
finden kann, muss jemand die Arbeitnehmer 
des Betriebs dazu einladen. Für die Einla-
dung zu der ersten Wahlversammlung gibt 
es 2 Möglichkeiten:

 a Einladung durch eine Gewerkschaft
 a Einladung durch Arbeitnehmer des 

Betriebs
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Einladung durch eine Gewerkschaft

Die Einladung zu der ersten Wahlversamm-
lung kann eine Gewerkschaft vornehmen. 
Das wäre für euch der einfachste Weg. 
Wenn ihr wollt, meldet euch einfach bei einer 
Gewerkschaft, die für eure Art von Betrieb 
zuständig ist, und sagt dort Bescheid, dass 
ihr in eurem Betrieb einen Betriebsrat grün-
den möchtet. Dann wäre es schön, wenn die 
Gewerkschaft euch hilft und insbesondere 
die Einladung für die Wahlversammlung zur 
Wahl des Wahlvorstands vornehmen würde.

Falls die Gewerkschaft euch aber nicht 
helfen will oder wenn ihr den Betriebsrat 
ohne gewerkschaftliche Unterstützung 
gründen wollt, müsst ihr selbst zu der ers-
ten Wahlversammlung einladen.

Einladung durch Arbeitnehmer des 

Betriebs

Falls ihr keine Unterstützung durch die Ge-
werkschaft erhaltet oder den Betriebsrat 
unabhängig gründen wollt, müssen sich drei 

wahlberechtigte Arbeitnehmer eures 
Betriebs zusammentun und zu der ersten 
Wahlversammlung einladen. Wahlberech-
tigt sind alle Arbeitnehmer des Betriebs, die 
das 16. Lebensjahr vollendet haben. Leih-
arbeitnehmer sind aber nur wahlberechtigt, 
wenn sie länger als 3 Monate im Betrieb ein-
gesetzt werden.

Für die Einladung zu der ersten Wahl-
versammlung könnt ihr die Mustervorlage 
verwenden, die auf der folgenden Seite ab-
gedruckt ist (Seite 10). In diese Muster-
vorlage müsst ihr den Termin und den Ort 
der ersten Wahlversammlung eintragen und 
die Namen der drei einladenden Arbeitneh-
mer unter die Einladung setzen. Außerdem 
müssen die drei einladenden Arbeitnehmer 
die Einladung unterschreiben.

Die Einladung muss dann so öffentlich im 

Betrieb bekannt gemacht werden, dass 
alle Arbeitnehmer des Betriebs die Möglich-
keit haben, davon Kenntnis zu nehmen. Da-
für genügt aber normalerweise ein Aushang 
an einer geeigneten Stelle im Betrieb, zum 
Beispiel am Schwarzen Brett. Am besten 

hängt ihr die Einladung aber gleich an meh-
reren Stellen im Betrieb aus und versendet 
sie nach Möglichkeit zusätzlich auch noch 
per E-Mail.

Die Einladung muss mindestens sieben 
Tage vor dem Termin der ersten Wahlver-
sammlung im Betrieb bekannt gemacht 
werden. Das müsst ihr natürlich auch beim 
Ausfüllen der Mustervorlage für die Ein-
ladung berücksichtigen, wenn ihr dort den 
Termin der Wahlversammlung eintragt.

3. Nach der Einladung zur ersten 
Wahlversammlung

Wenn die Einladung im Betrieb ausgehängt 
worden ist, ist der Arbeitgeber an der Reihe. 
Der Arbeitgeber muss nun den Personen, 
die zur Wahlversammlung eingeladen ha-
ben, unverzüglich alle für die Anfertigung 
der Wählerliste erforderlichen Unterlagen in 
einem versiegelten Umschlag aushändigen. 
Die Wählerliste ist eine Auflistung der wahl-
berechtigten Arbeitnehmer, die der Wahl-
vorstand auf der ersten Wahlversammlung 
erstellen muss.

Falls der Arbeitgeber die für die Anferti-
gung dieser Liste nötigen Unterlagen nicht 
von sich aus übergibt, sollte man ihn aus-
drücklich dazu auffordern. Spätestens zum 
Termin der ersten Wahlversammlung soll-
ten diese Unterlagen vorliegen, weil sie dort 
benötigt werden.

Auf der ersten Wahlversammlung muss 
der Wahlvorstand einige Dokumente erstel-
len, insbesondere die Wählerliste und das 
Wahlausschreiben. Damit der Wahlvorstand 
diese Dokumente erstellen kann, sollte er 
während der Wahlversammlung am besten 
einen PC oder einen Laptop zur Verfügung 
haben. Außerdem sollte auch die Möglich-
keit bestehen, die erstellten Dokumente 
auszudrucken. Die Personen, die zu der ers-
ten Wahlversammlung einladen, sollten 
dafür die entsprechenden Vorbereitungen 
treffen.
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Einladung zur Wahlversammlung

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

nach § 1 Absatz 1 Satz 1 Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) werden in allen Betrieben mit 

in der Regel mindestens fünf ständigen wahlberechtigten Arbeitnehmern, von denen drei 

wählbar sind, Betriebsräte gewählt. Unser Betrieb erfüllt diese gesetzlichen Vorausset-

zungen, hat aber bislang noch keinen Betriebsrat. Deshalb soll in unserem Betrieb jetzt ein 

Betriebsrat gewählt werden.

Eine Betriebsratswahl wird von einem Wahlvorstand eingeleitet und durchgeführt. Wir 

laden deshalb hiermit alle Arbeitnehmer des Betriebs zu einer Wahlversammlung zur Wahl 

eines Wahlvorstands ein.

Die Wahlversammlung findet statt

am: ...

Uhrzeit: ...

Ort: ...

Des Weiteren wird darauf hingewiesen,

• dass Wahlvorschläge zur Wahl des Betriebsrats bis zum Ende der Wahlversammlung 

zur Wahl des Wahlvorstands gemacht werden können (§ 14a Absatz 2 BetrVG),

• dass es in Betrieben mit in der Regel bis zu 20 wahlberechtigten Arbeitnehmern keiner 

Unterzeichnung von Wahlvorschlägen bedarf,

• dass in Betrieben mit in der Regel 21 bis 100 wahlberechtigten Arbeitnehmern Wahl-

vorschläge von mindestens zwei wahlberechtigten Arbeitnehmern unterzeichnet sein 

müssen und

• dass Wahlvorschläge zur Wahl des Betriebsrats, die erst in der Wahlversammlung zur 

Wahl des Wahlvorstands gemacht werden, nicht der Schriftform bedürfen.

Der Wahlvorstand besteht aus drei Wahlberechtigten. Wahlberechtigt sind alle Arbeit-

nehmer des Betriebs, die das 16. Lebensjahr vollendet haben. Wahlberechtigt sind auch 

Leiharbeitnehmer, wenn sie länger als drei Monate im Betrieb eingesetzt werden. Jeder 

Wahlberechtigte kann sich für die Wahl zum Wahlvorstand zur Verfügung stellen.

................................................

Ort, Datum

1.  ................................................

2.   ................................................

3.   ................................................

(Name und Unterschrift von mindestens drei wahlberechtigten Arbeitnehmern)
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zum Wahlvorstandsmitglied gewählt. Wenn 
ein Kandidat die Mehrheit nicht erreicht, ist 
er abgelehnt. Wie viele Arbeitnehmer an der 
Versammlung teilnehmen, ist dabei egal. 
Die Wahlvorstandsmitglieder können auch 
dann gewählt werden, wenn nur ganz weni-
ge Arbeitnehmer an der Versammlung teil-
nehmen.

Nach der Wahl der Wahlvorstandsmit-
glieder muss anschließend noch eines der 
gewählten Wahlvorstandsmitglieder zum 
Vorsitzenden des Wahlvorstands gewählt 
werden. 

Darüber hinaus ist zu empfehlen, dass 
auch mindestens ein oder zwei weitere 
Arbeitnehmer als Ersatzmitglieder für den 
Wahlvorstand gewählt werden, für den Fall, 
dass ein reguläres Wahlvorstandsmitglied 
ausfallen sollte, z. B. weil es krank wird.

Erstellung der Wählerliste

Nachdem der Wahlvorstand gewählt wor-
den ist, übergeben die Personen, die zu der 
ersten Wahlversammlung eingeladen ha-
ben, dem Wahlvorstand den versiegelten 
Umschlag, den sie vom Arbeitgeber erhal-
ten haben. Mit Hilfe der Informationen, die 
sich in diesem Umschlag befinden, erstellt 
der Wahlvorstand jetzt im weiteren Verlauf 
der ersten Wahlversammlung zunächst ein-
mal die Wählerliste.

Die Wählerliste ist eine Liste der wahl-

berechtigten Arbeitnehmer. Sie muss

 a getrennt nach den Geschlechtern
 a in alphabetischer Reihenfolge

aufgestellt werden und soll folgende Anga-
ben enthalten:

 a Familienname,
 a Vorname und
 a Geburtsdatum.

Bei der Wahlberechtigung unterscheidet 
man zwischen der aktiven und der passiven 
Wahlberechtigung. Aktiv wahlberechtigt 
bedeutet, dass ein Arbeitnehmer bei der Be-
triebsratswahl seine Stimme abgeben darf. 

4. Ablauf der 
ersten Wahlversammlung

Auf der ersten Wahlversammlung wird der 
Wahlvorstand gewählt und die Betriebs-
ratswahl durch den Wahlvorstand eingelei-
tet. Die Tagesordnung der ersten Wahlver-
sammlung sollte wie folgt aussehen:

1. Eröffnung der Versammlung
2. Wahl eines Versammlungsleiters
3. Wahl des Wahlvorstands
4. Übergabe des versiegelten Um-

schlags des Arbeitgebers an den 
Wahlvorstand

5. Erstellung der Wählerliste
6. Erstellung des Wahlausschreibens
7. Protokollierung und Prüfung von 

Wahlvorschlägen

8. Schließen der Versammlung

Eröffnung der Versammlung und 

Wahl eines Versammlungsleiters

Die erste Wahlversammlung wird zu Beginn 
von den Personen eröffnet, die zu der Ver-
sammlung eingeladen haben. Anschließend 
sollte zunächst ein Versammlungsleiter ge-
wählt werden. Dieser Versammlungsleiter 
übernimmt dann die Leitung der Versamm-
lung und führt die Wahl des Wahlvorstands 
durch.

Wahl des Wahlvorstands

Insgesamt müssen drei Personen als Mit-
glieder des Wahlvorstands gewählt werden. 
Gewählt werden können nur Arbeitnehmer, 
die dem Betrieb angehören und mindestens 
16 Jahre alt sind.

Jeder Arbeitnehmer, der an der Wahl-
versammlung teilnimmt, kann Kandidaten 
für den Wahlvorstand vorschlagen. Es wird 
dann nacheinander über die vorgeschlage-
nen Kandidaten abgestimmt. Wenn bei einer 
solchen Abstimmung die Mehrheit der an der 
Versammlung teilnehmenden Arbeitnehmer 
für den Kandidaten stimmt, ist dieser damit 
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Passiv wahlberechtigt sind grundsätzlich 
alle aktiv wahlberechtigten Arbeitnehmer,

 a die das 18. Lebensjahr vollendet ha-
ben und

 a dem Betrieb seit mindestens 6 Mona-
ten angehören.

Leiharbeitnehmer sind allerdings nicht pas-
siv wahlberechtigt, auch dann nicht, wenn 
sie länger als drei Monate im Betrieb einge-
setzt werden.

Die fehlende passive Wahlberechtigung 
müsste also in die Wählerliste eingetragen 
werden, bei

 a Arbeitnehmern, die dem Betrieb noch 
nicht seit 6 Monaten angehören,

 a Arbeitnehmern, die das 18. Lebens-
jahr noch nicht vollendet haben und

 a Leiharbeitnehmern.

Passiv wahlberechtigt bedeutet, dass ein 
Arbeitnehmer in den Betriebsrat gewählt 
werden kann.

Die Unterscheidung zwischen aktiv und 
passiv wahlberechtigten Arbeitnehmern ist 
bei der Erstellung der Wählerliste wichtig, 
weil in der Wählerliste die Arbeitnehmer 
gekennzeichnet werden müssen, die nicht 
passiv wahlberechtigt sind. Die fehlende 
passive Wahlberechtigung kann in der Wäh-
lerliste in eine Spalte mit der Bezeichnung 
„Bemerkung“ eingetragen werden.

Aktiv wahlberechtigt sind grundsätzlich 
alle Arbeitnehmer,

 a die dem Betrieb angehören und
 a das 16. Lebensjahr vollendet haben.

Leiharbeitnehmer sind nur dann aktiv wahl-
berechtigt, wenn sie länger als drei Monate 
im Betrieb eingesetzt werden.

Nicht aktiv wahlberechtigt sind die in § 
5 Abs. 2 Betriebsverfassungsgesetz aufge-
zählten Personen sowie leitende Angestell-
te.

Familienname Vorname Geburtsdatum Bemerkung

1

2

3

…

Wählerliste Frauen

Wählerliste Männer

Muster für die Wählerliste

Familienname Vorname Geburtsdatum Bemerkung

1

2

3

…
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In diesen Baustein tragt ihr zunächst das 
Datum des Erlasses des Wahlausschreibens 
ein. Da das Wahlausschreiben in der ersten 
Wahlversammlung erlassen wird, entspricht 
dieses Datum dem Datum dieser Versamm-
lung. Als Nächstes tragt ihr das Datum der 
zweiten Wahlversammlung ein, auf der die 
wahlberechtigten Arbeitnehmer dann ihre 
Stimme abgeben. Das Datum der zweiten 
Wahlversammlung muss eine Woche nach 
der ersten Wahlversammlung liegen.

Beispiel:

Die erste Wahlversammlung findet am 

Montag, dem 15.06.2026, statt. Die zwei-

te Wahlversammlung muss am Dienstag, 

den 23.06.2026 stattfinden.

Danach tragt ihr die genaue Uhrzeit für Be-
ginn und Ende der zweiten Wahlversamm-
lung ein. Das Zeitfenster sollte so gelegt 
werden, dass möglichst alle Arbeitnehmer 
während ihrer persönlichen Arbeitszeit er-
scheinen können. Zum Schluss tragt ihr noch 
den Ort der zweiten Wahlversammlung ein.

2. Baustein

Der 2. Baustein enthält Hinweise zum akti-
ven und passiven Wahlrecht der Arbeitneh-
mer.

Es können nur Arbeitnehmer wählen oder 

gewählt werden, die in die Wählerliste 

eingetragen sind.

Gemäß § 7 BetrVG sind alle Arbeitneh-

mer (§ 5 Abs. 1 BetrVG) des Betriebs wahl-

berechtigt (stimmberechtigt), die am Tag 

der Wahl das 16. Lebensjahr vollendet ha-

ben. Leiharbeitnehmer sind wahlberech-

tigt, wenn sie länger als drei Monate im 

Betrieb eingesetzt werden.

Wählbar sind gemäß § 8 Absatz 1 

BetrVG alle Arbeitnehmer, die das 18. 

Lebensjahr vollendet haben und dem Be-

trieb mindestens sechs Monate angehö-

ren oder als in Heimarbeit Beschäftigte in 

der Hauptsache für den Betrieb gearbeitet 

haben. Auf diese sechsmonatige Betriebs-

Erstellung des Wahlausschreibens

Nach der Erstellung der Wählerliste hat der 
Wahlvorstand das Wahlausschreiben anzu-
fertigen. Das Wahlausschreiben ist die for-
melle Bekanntmachung des Wahlvorstands, 
dass im Betrieb eine Betriebsratswahl 
durchgeführt werden soll. Es enthält alle 
wichtigen Informationen, damit die Wahl-
berechtigten aktiv an der Wahl teilnehmen 
können.

Die Vollständigkeit des Wahlausschrei-
bens und die Richtigkeit der darin enthalte-
nen Angaben sind am Ende mitentscheidend 
für die Frage, ob die Betriebsratswahl gege-
benenfalls erfolgreich angefochten werden 
kann. Deshalb erklären wir die Erstellung 
des Wahlausschreibens hier ausführlich an-
hand von Bausteinen. Tragt in die folgenden 
Bausteine die erforderlichen Angaben ein 
und fügt die Bausteine dann in der vorgege-
benen Reihenfolge nacheinander zu eurem 
Wahlausschreiben zusammen.

Die Texte der Bausteine könnt ihr auch 
per Copy & Paste von der folgenden Web-
seite übernehmen:

https://kluge-seminare.de/br-gruenden-

100-arbeitnehmer/

1. Baustein

Mit dem 1. Baustein wird das Wahlausschrei-
ben eingeleitet.

Wahlausschreiben

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

zur Durchführung der anstehenden Be-

triebsratswahl hat der Wahlvorstand ge-

mäß § 31 Abs. 1 S. 3 Wahlordnung dieses 

Wahlausschreiben am [...] erlassen und 

im Betrieb ausgehängt. Damit ist die Be-

triebsratswahl eingeleitet.

Die Wahlversammlung zur Wahl des Be-

triebsrats (Tag der persönlichen Stimm-

abgabe, § 14a Abs. 1 S. 3 und 4 BetrVG) 

findet statt am [...]  von [...] bis [...] Uhr in 

Raum [...].
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Hier müsst ihr die Frist eintragen, die für 
Einsprüche gegen die Wählerliste gilt. Die 
Frist beträgt drei Tage ab Erlass des Wahl-
ausschreibens. Bei der Uhrzeit für den Frist-
ablauf müsst ihr darauf achten, dass diese 
Uhrzeit nicht vor dem Ende der Arbeitszeit 
der Mehrheit der wahlberechtigten Arbeit-
nehmer liegt.

4. Baustein

Der 4. Baustein enthält Angaben zur Anzahl 
der zu wählenden Betriebsratsmitglieder.

Unter Berücksichtigung aller zum Betrieb 

gehörenden Betriebsteile und Kleinstbe-

triebe sind am Tage des Erlasses dieses 

Wahlausschreibens [...] Arbeitnehmer be-

schäftigt. Somit sind gemäß § 9 BetrVG 

[...] Betriebsratsmitglieder zu wählen.

Hier müsst ihr eintragen, wie viele Arbeit-
nehmer dem Betrieb am Tag der ersten 
Wahlversammlung angehören und wie vie-
le Betriebsratsmitglieder zu wählen sind. 
Die Anzahl der zu wählenden Betriebsrats-
mitglieder richtet sich nach der Anzahl der 
Arbeitnehmer. Ihr findet die Anzahl der zu 
wählenden Betriebsratsmitglieder in § 9 Be-
triebsverfassungsgesetz (BetrVG).

5. Baustein

Im 5. Baustein geht es um die Anzahl der 
Mindestsitze für das Geschlecht in der Min-
derheit.

Das Geschlecht, das am Tage des Erlas-

ses dieses Wahlausschreibens in der Be-

legschaft in der Minderheit ist, muss im 

Betriebsrat mindestens entsprechend 

seinem zahlenmäßigen Verhältnis vertre-

ten sein, wenn der Betriebsrat aus min-

destens drei Mitgliedern besteht (§ 15 Abs. 

2 BetrVG). Unter Berücksichtigung aller 

zum Betrieb gehörenden Betriebsteile und 

Kleinstbetriebe gehören der Belegschaft 

am Tage des Erlasses dieses Wahlaus-

schreibens [...] Frauen und [...] Männer 

zugehörigkeit werden Zeiten angerechnet, 

in denen der Arbeitnehmer unmittelbar 

vorher einem anderen Betrieb desselben 

Unternehmens oder Konzerns angehört 

hat. Leiharbeitnehmer können nicht ge-

wählt werden.

Die Wählerliste sowie die Wahlordnung 

liegen zur Einsichtnahme bis zum Ab-

schluss der Stimmabgabe für jedermann 

zugänglich aus in Raum: [...]

In diesem Baustein müsst ihr am Ende nur 
eintragen, wo die Wählerliste und die Wahl-
ordnung zur Einsichtnahme für die Arbeit-
nehmer ausgelegt sind. Die Wahlordnung 
enthält die gesetzlichen Vorschriften für die 
Durchführung von Betriebsratswahlen. Ihr 
könnt die Wahlordnung hier als PDF-Datei 
abrufen:

https://kluge-seminare.de/wo-betrvg

3. Baustein

Im 3. Baustein geht es um die Möglichkeit, 
Einsprüche gegen die Wählerliste einzule-
gen. 

Einsprüche gegen die Wählerliste (§ 4 

Wahlordnung) können nur vor Ablauf von 

drei Tagen seit Erlass dieses Wahlaus-

schreibens, also bis zum [...] um [...] Uhr, 

schriftlich beim Wahlvorstand eingereicht 

werden. Verspätete oder nicht schriftlich 

eingereichte Einsprüche können nicht be-

rücksichtigt werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine 

Anfechtung der Betriebsratswahl durch 

Wahlberechtigte ausgeschlossen ist, so-

weit die Wahlanfechtung darauf gestützt 

wird, dass die Wählerliste unrichtig ist, 

wenn nicht zuvor aus demselben Grund 

ordnungsgemäß Einspruch gegen die 

Richtigkeit der Wählerliste eingelegt wur-

de. Dies gilt nicht, wenn die anfechtenden 

Wahlberechtigten an der Einlegung des 

Einspruchs gehindert waren.
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Die Männer kommen damit auf drei 

Höchstzahlen: 50, 25 und 16,67. Die Frau-

en kommen auf zwei Höchstzahlen: 30 

und 15. Die Frauen erhalten damit zwei 

Mindestsitze im Betriebsrat.

6. Baustein

Im 6. Baustein geht es um die Wahlvorschlä-
ge. Ein Wahlvorschlag ist die Benennung 
einer oder mehrerer Personen gegenüber 
dem Wahlvorstand, die als Bewerber für die 
Wahl zum Betriebsrat vorgeschlagen wer-
den.

Die Wahl findet als Mehrheitswahl (Perso-

nenwahl) statt und erfolgt aufgrund von 

Wahlvorschlägen. In jedem Wahlvorschlag 

sind die Wahlbewerber in erkennbarer 

Reihenfolge unter fortlaufender Nummer 

mit Familienname, Vorname, Geburts-

datum und Art der Beschäftigung im Be-

trieb aufzuführen. Daneben bedarf es der 

schriftlichen Zustimmungserklärung zur 

Kandidatur eines jeden Wahlbewerbers. 

Die Zustimmungserklärung kann auch im 

Wahlvorschlag aufgenommen werden.

In diesen Baustein müsst ihr nichts weiter 
eintragen.

7. Baustein

Im 7. Baustein geht es um die erforderlichen 
Stützunterschriften für einen Wahlvor-
schlag.

Wahlvorschläge müssen gemäß § 14 

Abs. 4 BetrVG von mindestens 2 wahl-

berechtigten Arbeitnehmern (§ 7 BetrVG) 

unterzeichnet sein (Stützunterschriften). 

Wahlvorschläge, die erst in der Wahlver-

sammlung zur Wahl des Wahlvorstands 

gemacht werden, bedürfen nicht der 

Schriftform (§ 14a Abs. 2 BetrVG). Der 

Wahlvorschlag einer im Betrieb vertrete-

nen Gewerkschaft muss von mindestens 

zwei Beauftragten der Gewerkschaft un-

terzeichnet sein (§ 14 Abs. 5 BetrVG).

an. Damit ist das Geschlecht der Frauen/

Männer in der Minderheit. Somit entfallen 

auf die Frauen/Männer mindestens [...] 

Sitze im Betriebsrat.

In diesen Baustein müsst ihr zunächst ein-
tragen, wie viele Frauen und wie viele Män-
ner dem Betrieb angehören.

Falls der zu wählende Betriebsrat aus 
mindestens drei Betriebsratsmitgliedern 
besteht, müsst ihr basierend auf diesen Zah-
len berechnen, ob und wenn ja, wie viele Sit-
ze im Betriebsrat auf das Geschlecht in der 
Minderheit entfallen und die entsprechende 
Zahl ebenfalls eintragen. Falls nur ein Be-
triebsratsmitglied zu wählen ist, entfällt 
dieser Baustein des Wahlausschreibens.

Die Berechnung der Mindestsitze für das 
Geschlecht in der Minderheit erfolgt nach 
dem sogenannten D’Hondt-Verfahren. Ihr 
müsst dazu die Zahlen der im Betrieb be-
schäftigten Frauen und Männer nebenein-
ander stellen und diese Zahlen anschließend 
durch 1, 2, 3 usw. teilen. Nach der Teilung 
werden die drei höchsten Werte (Höchst-
zahlen) aus den Ergebnissen ausgewählt, 
wenn der zu wählende Betriebsrat aus drei 
Betriebsratsmitgliedern besteht. Falls der 
zu wählende Betriebsrat aus fünf Betriebs-
ratsmitgliedern besteht, werden die fünf 
höchsten Werte (Höchstzahlen) ausgewählt. 
Das Geschlecht in der Minderheit bekommt 
so viele Mindestsitze wie Höchstzahlen auf 
das Geschlecht entfallen.

Beispiel:

Ein Betrieb hat insgesamt 80 Arbeitneh-

mer, darunter 50 Männer und 30 Frauen. 

In einem Betrieb mit 80 Arbeitnehmern 

sind fünf Betriebsratsmitglieder zu wäh-

len. Es sind deshalb fünf Höchstzahlen zu 

ermitteln:

50 Männer Ergebnis 30 Frauen Ergebnis

:1
:2
:3
:4

50

25

16,67

12,5

:1
:2
:3
:4

30

15

10
7,5
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Wahlberechtigte, die an der Wahlver-

sammlung zur Wahl des Betriebsrats 

nicht teilnehmen können, wird Gelegen-

heit zur nachträglichen schriftlichen 

Stimmabgabe (Briefwahl) gegeben (§ 14a 

Abs. 4 BetrVG). Das Verlangen auf nach-

trägliche schriftliche Stimmabgabe muss 

dem Wahlvorstand spätestens drei Tage 

vor dem Tag der Wahlversammlung zur 

Wahl des Betriebsrats, also spätestens 

am [...] mitgeteilt werden.

Arbeitnehmer, von denen dem Wahl-

vorstand bekannt ist, dass sie im Zeit-

punkt der Wahl nach der Eigenart ihres 

Beschäftigungsverhältnisses, insbeson-

dere im Außendienst oder mit Telearbeit 

Beschäftigte und in Heimarbeit Beschäf-

tigte, oder vom Erlass des Wahlausschrei-

bens bis zum Zeitpunkt der Wahl aus an-

deren Gründen, insbesondere bei Ruhen 

des Arbeitsverhältnisses (z. B. Elternzeit, 

Mutterschutz) oder Arbeitsunfähigkeit, 

voraussichtlich nicht im Betrieb anwe-

send sein werden, erhalten die Briefwahl-

unterlagen unaufgefordert.

Briefwahlunterlagen müssen unter 

Verwendung des vom Wahlvorstand aus-

gehändigten Freiumschlags (§ 14a Abs. 

4 BetrVG) spätestens am [...] um [...] Uhr 

beim Wahlvorstand unter seiner Betriebs-

adresse eingehen. Später eingehende 

Briefwahlrückläufer dürfen nicht berück-

sichtigt werden. Die fristgemäße Aufgabe 

zur Post (Poststempel) genügt nicht.

Arbeitnehmer, die ihre Stimme am Tag der 
zweiten Wahlversammlung nicht persön-
lich vor Ort abgegeben können, haben die 
Möglichkeit, die „nachträgliche schriftliche 
Stimmabgabe“ (Briefwahl) zu beantragen. 
Arbeitnehmer, die von dieser Möglichkeit 
Gebrauch machen wollen, müssen dies dem 
Wahlvorstand bis spätestens drei Tage vor 
der zweiten Wahlversammlung mitteilen. 
Das Datum dieses Fristablaufs müsst ihr in 
den Baustein eintragen. 

Anschließend müsst ihr noch das Fristen-
de für den Eingang der Briefwahlunterlagen 
beim Wahlvorstand eintragen. Es wird emp-

Dieser Baustein entfällt, wenn eurem Be-
trieb nicht mehr als 20 wahlberechtigte 
Arbeitnehmer angehören. Denn in diesem 
Fall sind für einen Wahlvorschlag keine 
Stützunterschriften erforderlich. Wenn eu-
rem Betrieb mehr als 20 wahlberechtigte 
Arbeitnehmer angehören, müsst ihr diesen 
Baustein mit in euer Wahlausschreiben auf-
nehmen.

8. Baustein

Im 8. Baustein geht es um weitere Einzelhei-
ten zum Thema Wahlvorschläge.

Wahlvorschläge müssen spätestens bis 

zum Abschluss der Wahlversammlung 

zur Wahl des Wahlvorstands bei diesem 

eingereicht werden. Später eingehende 

Wahlvorschläge können nicht berücksich-

tigt werden.

Bei der Aufstellung der Wahlvor-

schläge sollten die einzelnen Organisa-

tionsbereiche und die verschiedenen Be-

schäftigungsarten der im Betrieb tätigen 

Arbeitnehmer Berücksichtigung finden. 

Jeder Wahlvorschlag sollte möglichst 

doppelt so viele Wahlbewerberinnen und 

Wahlbewerber aufweisen, wie Betriebs-

ratsmitglieder zu wählen sind.

Die Stimmabgabe ist an die Wahl-

vorschläge gebunden. Berücksichtigt 

werden dürfen nur Wahlvorschläge, die 

fristgerecht eingereicht wurden. Die gül-

tigen Wahlvorschläge werden bis zum Ab-

schluss der Stimmabgabe an folgendem 

Ort ausgehängt: [...]

In diesen Baustein müsst ihr eintragen, an 
welchem Ort die Wahlvorschläge zur Kennt-
nisnahme für die Arbeitnehmer ausgehängt 
werden.

9. Baustein

Im 9. Baustein geht es um die Möglichkeit 
der Briefwahl. Die Briefwahl wird vom Ge-
setz als „nachträgliche schriftliche Stimm-
abgabe“ bezeichnet.
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kommen werden, sollten im Wahlausschrei-
ben die Termine für beide Fälle angegeben 
werden:

 a Wenn keine nachträgliche schriftli-
che Stimmabgabe (Briefwahl) statt-
findet: Termin direkt im Anschluss an 
die zweite Wahlversammlung.

 a Wenn eine nachträgliche schriftliche 
Stimmabgabe (Briefwahl) stattfin-
det: Termin nach Ablauf der Frist für 
den Eingang der Briefwahlunterlagen 
beim Wahlvorstand.

11. Baustein

Der 11. Baustein besteht aus der Bekanntga-
be des Orts, an dem Einsprüche und sons-
tige Erklärungen gegenüber dem Wahlvor-
stand abzugeben sind.

Alle Einsprüche, Wahlvorschläge und 

sonstige Erklärungen gegenüber dem 

Wahlvorstand sind an seiner Betriebsad-

resse abzugeben. Die Betriebsadresse des 

Wahlvorstands lautet:

Wahlvorstand der Firma: [...] 

Vorsitzende/r: [...] 

Straße: [...] 

PLZ, Ort: [...] 

Raum: [...] 

Telefon:[...] 

E-Mail: [...] 

Hier tragt ihr die Kontaktdaten des Wahl-
vorstands ein.

12. Baustein

Der 12. Baustein bildet den Abschluss des 
Wahlausschreibens.

In diesen Baustein tragt ihr den Ort und 
das Datum des Erlasses des Wahlausschrei-
bens ein. Anschließend muss das Wahlaus-
schreiben von dem Wahlvorstandsvorsit-
zenden und einem weiteren Mitglied des 
Wahlvorstands unterschrieben werden. Mit 

fohlen, das Fristende für den Eingang der 
Briefwahlunterlagen beim Wahlvorstand 
auf vier Tage nach der zweiten Wahlver-
sammlung festzulegen.

10. Baustein

Im 10. Baustein geht es um den Termin der 
öffentlichen Stimmenauszählung.

Wenn keine nachträgliche schriftliche 

Stimmabgabe (Briefwahl) stattfindet, er-

folgt die öffentliche Stimmenauszählung 

am [...] in Raum [...] ab [...] Uhr.

Wenn eine nachträgliche schriftliche 

Stimmabgabe (Briefwahl) stattfindet, er-

folgt die öffentliche Stimmenauszählung 

am [...] in Raum [...] ab [...] Uhr.

An welchem Termin die öffentliche 

Stimmenauszählung letztendlich erfolgen 

wird, gibt der Wahlvorstand durch ge-

sonderten Aushang bekannt, sobald fest-

steht, ob eine nachträgliche schriftliche 

Stimmabgabe (Briefwahl) stattfindet oder 

nicht. Des Weiteren wird der Wahlvor-

stand im Rahmen der Wahlversammlung 

zur Wahl des Betriebsrats ebenfalls noch 

einmal darüber informieren.

In diesen Baustein müsst ihr eintragen, 
wann und wo die öffentliche Stimmenaus-
zählung stattfinden wird. Wann die öffent-
liche Stimmenauszählung stattfindet, hängt 
davon ab, ob Arbeitnehmer Briefwahlunter-
lagen erhalten:

 a Wenn keine Arbeitnehmer Briefwahl-
unterlagen erhalten, findet die Stim-
menauszählung direkt im Anschluss 
an die zweite Wahlversammlung 
statt.

 a Wenn Arbeitnehmer Briefwahlunter-
lagen bekommen, findet die Stimmen-
auszählung erst statt, nachdem die 
Frist für den Eingang der Briefwahl-
unterlagen abgelaufen ist.

Weil im Zeitpunkt des Erlasses des Wahlaus-
schreibens noch nicht unbedingt feststeht, 
ob Arbeitnehmer Briefwahlunterlagen be-
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Einreichung und Prüfung von 

Wahlvorschlägen

Nach dem Erlass des Wahlausschreibens 
sollte der Wahlvorstand den Versammlungs-
teilnehmern die Gelegenheit zur Einreichung 
von Wahlvorschlägen geben.

Ein Wahlvorschlag ist die Benennung 
einer oder mehrerer Personen gegenüber 
dem Wahlvorstand, die als Bewerber für die 
Wahl zum Betriebsrat vorgeschlagen wer-
den. Ein Wahlvorschlag kann eine Person, 
aber auch mehrere Personen umfassen.

Beispiel für einen Einzelvorschlag:

Wahlvorschlag für die Betriebsratswahl

Für die Betriebsratswahl schlage/n ich/

wir Herrn/Frau [Vorname, Nachname, 

Geburtsdatum, Art der Beschäftigung] als 

Wahlbewerber/in vor.

....................................................................

Name(n) und Unterschrift(en) des/der Vor-

schlagenden

Beispiel für einen Wahlvorschlag mit mehre-

ren Personen:

Wahlvorschlag für die Betriebsratswahl

Für die Betriebsratswahl schlage/n ich/

wir die folgenden Personen als Wahlbe-

werber/innen vor:

1. Herr/Frau [Vorname, Nachname, Ge-

burtsdatum, Art der Beschäftigung]

2. Herr/Frau [Vorname, Nachname, Ge-

burtsdatum, Art der Beschäftigung]

3. Herr/Frau [Vorname, Nachname, Ge-

burtsdatum, Art der Beschäftigung]

.......................................................................

Name(n) und Unterschrift(en) des/der Vor-

schlagenden

diesen Unterschriften gilt das Wahlaus-
schreiben offiziell als erlassen.

.................................................................... 

Ort, Datum

....................................................................

Der/Die Vorsitzende des Wahlvorstands

....................................................................

Mitglied des Wahlvorstands
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eines Wahlvorschlags können auch Arbeit-
nehmer sein, die im Wahlvorschlag selbst 
als Wahlbewerber benannt sind.
Gehören dem Betrieb nicht mehr als 20 
wahlberechtigte Arbeitnehmer an, benötigt 
ein Wahlvorschlag keine Unterstützer.

Auch im Betrieb vertretene Gewerk-
schaften sind berechtigt, Wahlvorschläge 
zu machen. Ein Wahlvorschlag einer Ge-
werkschaft muss von zwei Beauftragten 
der Gewerkschaft unterzeichnet sein. 

Schließen der Versammlung

Bevor der Wahlvorstand die Versammlung 
offiziell beendet, sollte er noch einmal dar-
auf hinweisen, dass Wahlvorschläge nur bis 
zum Ende dieser ersten Wahlversammlung 
gemacht werden können und den Versamm-
lungsteilnehmern abschließend die Gelegen-
heit geben, Wahlvorschläge einzureichen. 
Anschließend wird die erste Wahlversamm-
lung vom Wahlvorstand geschlossen.

Protokoll der Versammlung

Die wesentlichen Vorgänge der Wahlver-
sammlung (insbesondere die Wahl des Wahl-
vorstands, die Erstellung der Wählerliste 
und die Erstellung des Wahlausschreibens) 
müssen protokolliert werden. Das Protokoll 
wird vom Vorsitzenden des Wahlvorstands 
und mindestens einem weiteren Mitglied 
unterschrieben.

Wahlvorschläge können schriftlich beim 
Wahlvorstand eingereicht, aber auf der 
ersten Wahlversammlung auch mündlich 
gemacht werden. Mündlich auf der Wahl-
versammlung gemachte Wahlvorschläge 
müssen vom Wahlvorstand protokolliert 

werden.
Die eingereichten Wahlvorschläge muss 

der Wahlvorstand auf ihre Gültigkeit hin 
überprüfen.

In einem Wahlvorschlag müssen die Be-
werber unter Angabe von Vorname, Fami-
lienname, Geburtsdatum und Art der Be-
schäftigung im Betrieb aufgeführt sein. Der 
Wahlvorstand hat zu prüfen, ob die Perso-
nen, die im Wahlvorschlag aufgeführt sind, 
auch passiv wahlberechtigt sind (siehe dazu 
auf Seite 12).

Des Weiteren hat der Wahlvorstand zu 
prüfen, ob die im Wahlvorschlag benannten 
Personen ihr Einverständnis mit der Auf-
nahme in den Wahlvorschlag erklärt haben. 
Bei schriftlich eingereichten Wahlvorschlä-
gen muss der Bewerber seine Zustimmung 
zur Aufnahme in den Wahlvorschlag schrift-
lich erklärt haben. Bei mündlich gemach-
ten Wahlvorschlägen kann die Zustimmung 
auch mündlich erklärt werden. Die mündlich 
erklärte Zustimmung ist dann vom Wahlvor-
stand zu protokollieren.

In Betrieben mit mehr als 20 wahlbe-
rechtigten Arbeitnehmern muss der Wahl-
vorstand außerdem prüfen, ob ein Wahlvor-
schlag von mindestens 2 wahlberechtigten 
Arbeitnehmern unterstützt wird. Bei den 
schriftlich eingereichten Wahlvorschlägen 
müssen die Unterstützer den Wahlvor-
schlag unterschrieben haben (Stützunter-
schriften). 

Bei mündlich gemachten Wahlvorschlä-
gen kann die Unterstützung in der Wahl-
versammlung von den unterstützenden 
Arbeitnehmern mündlich erklärt werden. 
Die mündlich erklärte Unterstützung eines 
Wahlvorschlags ist vom Wahlvorstand zu 
protokollieren.

Jeder wahlberechtigte Arbeitnehmer 
kann nur einen Wahlvorschlag unterstützen, 
nicht mehrere. Unter den Unterstützern 
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vorstand dies unmittelbar nach dem Ende 
der ersten Wahlversammlung. 

Bei der Wählerliste muss der Wahlvor-
stand darauf achten, dass er hier nur eine 
Version ohne Angabe der Geburtsdaten im 
Betrieb veröffentlicht.

Darüber hinaus muss der Wahlvorstand 
auch noch einen Ausdruck der Wahlordnung 
aushängen oder auslegen. Ihr könnt die 
Wahlordnung hier als PDF-Datei abrufen:

https://kluge-seminare.de/wo-betrvg

Stimmzettel anfertigen

Nach der ersten Wahlversammlung muss 
der Wahlvorstand außerdem die Stimmzet-
tel anfertigen, auf denen die Arbeitnehmer 
ihre Kandidaten ankreuzen können.

Auf den Stimmzetteln müssen die Kandi-
daten in alphabetischer Reihenfolge unter 
Angabe der Art der Beschäftigung aufge-
führt werden. Die Stimmzettel können z. B. 
wie folgt aussehen:

Stimmzettel für die Betriebsratswahl 

Es dürfen maximal [...] Wahlbewerber ange-

kreuzt werden. Werden mehr angekreuzt, ist 

der Stimmzettel ungültig!

Vor- und Nachname, Art der Beschäftigung  

Vor- und Nachname, Art der Beschäftigung  

Vor- und Nachname, Art der Beschäftigung  

Vor- und Nachname, Art der Beschäftigung  

Vor- und Nachname, Art der Beschäftigung  

In diese Vorlage muss noch die maximale 
Anzahl der Wahlbewerber eingetragen wer-
den, die angekreuzt werden dürfen. Die An-
zahl entspricht der Anzahl der zu wählenden 
Betriebsratsmitglieder.

Briefwahlunterlagen versenden

In bestimmten Fällen müssen Arbeitneh-
mer die Möglichkeit haben, ihre Stimme per 
Briefwahl abzugeben. Das Gesetz spricht in 
diesem Zusammenhang von der „nachträg-
lichen schriftlichen Stimmabgabe“.

5. Aufgaben des Wahlvorstands 
nach der ersten Wahlversammlung

Nach der ersten Wahlversammlung hat der 
Wahlvorstand bis zu dem Termin der zwei-
ten Wahlversammlung in jedem Fall die fol-
genden Aufgaben:

 a Das Wahlausschreiben, die Wählerlis-
te, die Wahlvorschläge und die Wahl-
ordnung im Betrieb bekannt machen.

 a Die Stimmzettel anfertigen, die die 
Arbeitnehmer auf der zweiten Wahl-
versammlung bekommen.

 a Eine Wahlurne beschaffen, in die die 
Arbeitnehmer die Stimmzettel ein-
werfen können.

 a Einen Sichtschutz organisieren, da-
mit die Arbeitnehmer ihre Stimmzet-
tel unbeobachtet ankreuzen können.

Außerdem können auch noch die folgenden 
Aufgaben auf den Wahlvorstand zukommen:

 a Arbeitnehmern die Wahlunterlagen 
für eine schriftliche Stimmabgabe 
zukommen lassen (Briefwahlunterla-
gen).

 a Einsprüche gegen die Wählerliste be-
arbeiten.

Viel Zeit hat der Wahlvorstand für die Er-
ledigung all dieser Aufgaben nicht, weil die 
zweite Wahlversammlung bereits eine Wo-
che nach der ersten Wahlversammlung 
stattfindet.

Bekanntgabe des Wahlausschreibens, 

der Wählerliste und der 

Wahlvorschläge

Als allererstes sollte der Wahlvorstand nach 
der ersten Wahlversammlung das Wahlaus-
schreiben, die Wählerliste und die Wahlvor-
schläge im Betrieb bekannt machen, und 
zwar durch einen Aushang an einer oder 
besser noch, an mehreren geeigneten Stel-
len im Betrieb. Am besten erledigt der Wahl-
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angekreuzt hat. Dieser Vordruck kann wie 
folgt formuliert werden.

Muster:

Versicherung der persönlichen 

Kennzeichnung des Stimmzettels

Hiermit versichere ich gemäß § 24 Absatz 

1 Nr. 4 WO gegenüber dem Wahlvorstand, 

dass ich den im beiliegenden verschlosse-

nen Wahlumschlag befindlichen Stimm-

zettel für die Betriebsratswahl persönlich 

gekennzeichnet habe.

........................................... 

Ort, Datum

...........................................

Unterschrift

Mit dem Freiumschlag sendet der Arbeit-
nehmer den Wahlumschlag mit dem darin 
enthaltenen Stimmzettel und der Erklärung 
über die persönliche Stimmabgabe an den 
Wahlvorstand. Der Freiumschlag muss fran-
kiert und beschriftet sein. Er muss mit der 
Anschrift des Wahlvorstands und dem Na-
men und der Anschrift des wahlberechtig-
ten Arbeitnehmers als Absender versehen 
sein. Außerdem muss auf dem Freiumschlag 
„schriftliche Stimmabgabe“ vermerkt sein.

Die durch die Versendung der Briefwahl-
unterlagen und die Frankierung der Freium-
schläge entstehenden Portokosten hat der 
Arbeitgeber zu tragen. 

Wahlurne beschaffen

Damit die Stimmzettel auf der zweiten 
Wahlversammlung sicher gesammelt und 
aufbewahrt werden können, muss der 
Wahlvorstand eine Wahlurne anschaffen. In 
die Wahlurne werfen die Arbeitnehmer auf 
der zweiten Wahlversammlung die von ih-
nen angekreuzten Stimmzettel. Wahlurnen 
können beispielsweise in Online-Shops be-
stellt werden. 
Falls die Möglichkeit der Briefwahl erfor-
derlich sein sollte, muss die Wahlurne nach 

Arbeitnehmer, die nicht zu der zweiten Wahl-
versammlung erscheinen können, haben die 
Möglichkeit, ihre Stimme per Briefwahl ab-
zugeben. Dasselbe gilt für Arbeitnehmer, 
die aufgrund der Eigenart ihres Beschäfti-
gungsverhältnisses an diesem Tag nicht im 
Betrieb vor Ort sind (z. B. Außendienstmit-
arbeiter, Arbeitnehmer im Home Office). 
Wenn Arbeitnehmer von dieser Möglichkeit 
Gebrauch machen wollen, müssen sie dies 
dem Wahlvorstand spätestens drei Tage vor 
dem Termin der zweiten Wahlversammlung 
mitteilen. Der Wahlvorstand muss diesen 
Arbeitnehmern dann die Wahlunterlagen für 
die schriftliche Stimmabgabe (Briefwahlun-
terlagen) zukommen lassen — entweder per 
Post oder auf anderem Wege, beispielswei-
se durch persönliche Übergabe. 

Arbeitnehmern, von denen dem Wahlvor-
stand bekannt ist, dass sie am Wahltag nicht 
im Betrieb anwesend sein werden, muss der 
Wahlvorstand unaufgefordert von sich aus 
Briefwahlunterlagen zukommen lassen. Das 
betrifft insbesondere die oben bereits er-
wähnten Arbeitnehmer, die aufgrund der 
Art ihrer Beschäftigung am Tag der Wahl 
voraussichtlich nicht im Betrieb anwesend 
sind. Dies gilt aber z. B. auch für Arbeitneh-
mer in Elternzeit sowie für Beschäftigte, die 
krankheitsbedingt arbeitsunfähig sind.

Die Briefwahlunterlagen, die der Wahl-
vorstand versenden muss, bestehen aus:

 a Kopie des Wahlausschreibens
 a Kopie der Bekanntmachung der Wahl-

vorschläge
 a Stimmzettel
 a Wahlumschlag
 a Vordruck der Erklärung über die per-

sönliche Stimmabgabe
 a Freiumschlag

Der Wahlumschlag ist ein Umschlag, in den 
der Arbeitnehmer den von ihm angekreuz-
ten Stimmzettel legt.

Mit dem Vordruck der Erklärung über 

die persönliche Stimmabgabe versichert 
der Arbeitnehmer gegenüber dem Wahlvor-
stand, dass er den Stimmzettel persönlich 
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Einsprüche gegen die Wählerliste 

bearbeiten

Nach der Bekanntgabe der Wählerliste kön-
nen beim Wahlvorstand Einsprüche gegen 
die Richtigkeit der Wählerliste eingehen, 
beispielsweise mit der Begründung, dass 
in der Wählerliste ein wahlberechtigter Ar-
beitnehmer fehlt oder dass eine Person in 
der Liste irrtümlich als wahlberechtigt auf-
geführt ist.

Der Wahlvorstand muss nach dem Ein-
gang eines Einspruchs gegen die Wählerliste 
unverzüglich entscheiden, ob der Einspruch 
berechtigt ist oder nicht. Außerdem muss 
er den Einspruchsführer unverzüglich über 
seine Entscheidung informieren, spätestens 
bis zum Tag vor der zweiten Wahlversamm-
lung.

6. Die zweite Wahlversammlung

Die eigentliche Betriebsratswahl erfolgt 
auf der zweiten Wahlversammlung, die eine 
Woche nach der ersten Wahlversammlung 
stattfindet. Auf dieser zweiten Wahlver-
sammlung bekommen die Arbeitnehmer 
ihre Stimmzettel, auf denen sie die Kan-
didaten ankreuzen können, die sie wählen 
wollen. Die Arbeitnehmer können auf ihrem 
Stimmzettel so viele Kandidaten ankreuzen, 
wie Betriebsratsmitglieder zu wählen sind.

Es muss sichergestellt werden, dass die 
Arbeitnehmer ihre Stimmzettel unbeobach-
tet ankreuzen können. Denn die Wahl muss 
geheim erfolgen. Dazu muss ein Sichtschutz 
errichtet werden, hinter dem sich die Arbeit-
nehmer aufhalten, während sie ihre Stimm-
zettel ankreuzen.

Nachdem ein Arbeitnehmer seinen 
Stimmzettel angekreuzt hat, geht er damit 
zum Wahlvorstand und nennt seinen Namen. 
Der Wahlvorstand vermerkt daraufhin die 
Stimmabgabe dieses Arbeitnehmers in der 
Wählerliste. Anschließend wirft der Arbeit-
nehmer seinen Stimmzettel in die Wahlurne. 
Durch den Vermerk der Stimmabgabe in der 
Wählerliste soll sichergestellt werden, dass 

der zweiten Wahlversammlung versiegelt 
werden. Für die Versiegelung der Wahlurne 
kann ein Siegelband verwendet werden, das 
der Wahlvorstand dann ebenfalls rechtzei-
tig vor der zweiten Wahlversammlung be-
schaffen muss.

Im Falle der Briefwahl muss der Wahlvor-
stand eingehende Briefwahlunterlagen bis 
zur Stimmenauszählung sicher aufbewah-
ren. Für die Aufbewahrung der Briefwahl-
unterlagen empfiehlt sich die Anschaffung 
einer zweiten Wahlurne.

Sichtschutz organisieren

Die Stimmabgabe auf der zweiten Wahl-
versammlung findet geheim statt. Die Ar-
beitnehmer müssen ihre Stimmzettel un-
beobachtet ankreuzen können. Damit dies 
gewährleistet ist, muss der Wahlvorstand 
für einen geeigneten Sichtschutz sorgen. 
Als Sichtschutz kann z. B. ein Raumteiler 
oder eine mobile Trennwand dienen. Ein sol-
cher Sichtschutz muss vom Wahlvorstand 
gegebenenfalls auch noch beschafft wer-
den. 

Termin für die öffentliche 

Stimmenauszählung bekannt machen

Spätestens drei Tage vor dem Termin der 
zweiten Wahlversammlung steht fest, ob 
Arbeitnehmer Briefwahlunterlagen be-
kommen haben oder nicht. Damit steht 
dann auch fest, wann die öffentliche Stim-
menauszählung durchgeführt wird. In dem 
Wahlausschreiben waren dafür zwei mög-
liche Termine genannt.

Der nunmehr feststehende Termin und 
auch der Ort der öffentlichen Stimmenaus-
zählung müssen jetzt vom Wahlvorstand 
noch einmal bekannt gemacht werden, und 
zwar durch einen entsprechenden Aushang 
an der Stelle, an der auch das Wahlaus-
schreiben ausgehängt ist.
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Der Wahlvorstand entnimmt den Freium-
schlägen jeweils die vorgedruckte Erklärung 
über die persönliche Stimmabgabe und den 
Stimmzettel aus dem Wahlumschlag und 
legt den Stimmzettel in die Wahlurne, wenn 
die Stimme ordnungsgemäß abgegeben 
worden ist.

Für die Auszählung der Stimmen öffnet 
der Wahlvorstand dann die Wahlurne, ent-
nimmt die sich darin befindlichen Stimm-
zettel und prüft deren Gültigkeit. Durch 
Zusammenzählen der Stimmen stellt der 
Wahlvorstand fest, wie viele Stimmen jeder 
Wahlbewerber erhalten hat.

Nachdem der Wahlvorstand festgestellt 
hat, welche Wahlbewerber wie viele Stim-
men erhalten haben, ermittelt der Wahlvor-
stand die gewählten Betriebsratsmitglieder. 
Bei einem einköpfigen Betriebsrat ist die 
Person mit der höchsten Stimmenzahl ge-
wählt. Falls ein drei- oder fünfköpfiger Be-
triebsrat zu wählen ist und dem Geschlecht 
in der Minderheit mindestens ein Sitz im 
Betriebsrat zusteht, sind die gewählten Be-
triebsratsmitglieder wie folgt zu ermitteln: 
Zunächst werden die dem Geschlecht in der 
Minderheit zustehenden Betriebsratssitze 
mit den Bewerbern dieses Geschlechts mit 
der höchsten Stimmenzahl besetzt. An-
schließend werden die verbleibenden Be-
triebsratssitze geschlechtsunabhängig mit 
den Bewerbern mit den höchsten Stimmen-
zahlen besetzt.

Wenn der Wahlvorstand die gewählten 
Betriebsratsmitglieder ermittelt hat, muss 
er anschließend die sogenannte Wahlnie-

derschrift anfertigen. Die Wahlnieder-
schrift muss folgende Angaben enthalten:

 a die Gesamtzahl der abgegebenen 
Stimmen

 a die Zahl der abgegebenen gültigen 
Stimmen

 a die Zahl der ungültigen Stimmen
 a die Zahl der jedem Bewerber zugefal-

lenen Stimmen
 a die Namen der in den Betriebsrat ge-

wählten Bewerber
 a ggf. besondere während der Betriebs-

ratswahl eingetretene Zwischenfälle 
oder sonstige Ereignisse

kein Arbeitnehmer seine Stimme mehrfach 
abgeben kann.

Wenn die für die Stimmabgabe vorgese-
hene Zeit abgelaufen ist, hängt das weitere 
Vorgehen davon ab, ob Arbeitnehmer Brief-
wahlunterlagen bekommen haben:

 a Falls keine Arbeitnehmer Briefwahl-
unterlagen bekommen haben, nimmt 
der Wahlvorstand jetzt direkt die 
Stimmenauszählung vor.

 a Falls Arbeitnehmer Briefwahlunter-
lagen bekommen haben, muss der 
Wahlvorstand die Wahlurne versie-
geln und diese bis zu dem Termin der 
Stimmenauszählung sicher aufbe-
wahren.

7. Nach der zweiten 
Wahlversammlung

Arbeitnehmer, die per Briefwahl an der 
Wahl teilnehmen, geben ihre Stimme ab, 
indem sie dem Wahlvorstand ihren Stimm-
zettel im erhaltenen Freiumschlag per Post 
oder auf anderem Wege zukommen lassen. 
Die Freiumschläge der Arbeitnehmer kön-
nen bereits vor, insbesondere aber auch 
nach der zweiten Wahlversammlung beim 
Wahlvorstand eingehen. Der Wahlvorstand 
hat die eingehenden Freiumschläge bis 
zum Termin der Stimmenauszählung sicher 

aufzubewahren. Sie dürfen erst zu Beginn 
der öffentlichen Sitzung zur Auszählung der 
Stimmen geöffnet werden.

Wie bereits erwähnt, sollte der Wahl-
vorstand die eingehenden Freiumschläge in 
einer eigenen Wahlurne aufbewahren.

8. Stimmenauszählung

Die Auszählung der Stimmen findet auf ei-
ner öffentlichen Sitzung des Wahlvorstands 
statt.

Falls Briefwahlunterlagen beim Wahl-
vorstand eingegangen sind, öffnet der 
Wahlvorstand zu Beginn dieser Sitzung die 
fristgemäß eingegangenen Freiumschläge. 
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9. Benachrichtigung der Gewählten

Nach der öffentlichen Stimmenauszählung 
hat der Wahlvorstand die als Betriebsrats-
mitglieder gewählten Arbeitnehmer unver-
züglich schriftlich von ihrer Wahl zu benach-
richtigen.

Muster:

Sehr geehrte/r Frau/Herr …,

das Wahlergebnis der in unserem Betrieb 

durchgeführten Betriebsratswahl wurde 

am … ermittelt.

Wir geben Ihnen hiermit bekannt, dass 

Sie in den Betriebsrat gewählt wurden 

und sprechen Ihnen dazu unseren Glück-

wunsch aus.

Sofern Sie nicht innerhalb von drei 

Arbeitstagen nach Zugang dieser Benach-

richtigung gegenüber dem Wahlvorstand 

erklären, dass Sie die Wahl ablehnen, gilt 

die Wahl als angenommen.

....................................................................

Ort, Datum

....................................................................

Der/Die Vorsitzende des Wahlvorstands

....................................................................

Mitglied des Wahlvorstands

Falls die gewählte Person nicht innerhalb 
von drei Arbeitstagen nach Zugang dieser 
Benachrichtigung dem Wahlvorstand mit-
teilt, dass sie die Wahl ablehnt, gilt die Wahl 
als angenommen. Lehnt eine gewählte Per-
son die Wahl ab, tritt an ihre Stelle die nicht 
gewählte Person mit der höchsten Stim-
menzahl.

Am Ende muss die Wahlniederschrift vom 
Wahlvorstandsvorsitzenden und einem wei-
teren Wahlvorstandsmitglied unterschrie-
ben werden.

Muster:

Wahlniederschrift zur

Betriebsratswahl am …

1. Bei der Wahl wurden insgesamt ... 

Stimmen abgegeben. 

2. … der abgegebenen Stimmen waren 

gültig.

3. … der abgegebenen Stimmen waren 

ungültig.

4. Von den abgegebenen gültigen Stim-

men entfielen auf

 Vor- und Nachname: … Stimmen

 Vor- und Nachname: … Stimmen

 Vor- und Nachname: … Stimmen

 …

5. In den Betriebsrat gewählt sind:

 Vor- und Nachname: … Stimmen

 Vor- und Nachname: … Stimmen

 Vor- und Nachname: … Stimmen

 …

6. Besondere während der Betriebsrats-

wahl eingetretene Zwischenfälle oder 

sonstige Ereignisse: ...

....................................................................

Ort, Datum

....................................................................

Der/Die Vorsitzende des Wahlvorstands

....................................................................

Mitglied des Wahlvorstands
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Zusätzlich muss der Wahlvorstand dem 
Arbeitgeber und den im Betrieb vertrete-
nen Gewerkschaften auch noch eine Kopie 
der Wahlniederschrift übersenden, die er im 
Anschluss an die Stimmenauszählung ange-
fertigt hat.

Mit der Bekanntgabe des Wahlergebnis-
ses ist die Betriebsratswahl und damit auch 
die Gründung des Betriebsrats im Prinzip 
abgeschlossen.

11. Einladung zur konstituierenden 
Betriebsratssitzung

Nach der Bekanntgabe des Wahlergebnis-
ses hat der Wahlvorstand noch eine ganz 
wichtige Aufgabe: Er muss die gewählten 
Betriebsratsmitglieder zu der sogenannten 
konstituierenden Betriebsratssitzung einla-
den. Die Einladung muss innerhalb von einer 
Woche nach dem Wahltag erfolgen. 

Die konstituierende Betriebsratssitzung 
ist die erste Sitzung eines neu gewählten 
Betriebsrats. Auf dieser Sitzung werden der 
Betriebsratsvorsitzende und der stellver-
tretende Betriebsratsvorsitzende gewählt. 
Die Wahl des Betriebsratsvorsitzenden ist 
außerordentlich wichtig, weil ein Betriebs-
rat ohne einen Betriebsratsvorsitzenden 
praktisch nicht handlungsfähig ist.

Muster:

Einladung zur 

konstituierenden Betriebsratssitzung

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

gemäß § 29 Abs. 1 Satz 1 BetrVG lädt der 

Wahlvorstand euch als neu gewählte Be-

triebsratsmitglieder zu der konstituie-

renden Sitzung des Betriebsrats ein. Die 

Sitzung findet am … um … Uhr in Raum … 

statt.

Die Tagesordnung lautet wie folgt:

1. Eröffnung der Sitzung durch den 

Wahlvorstand

10. Bekanntgabe des 
Wahlergebnisses

Sobald die Namen der Betriebsratsmitglie-
der endgültig feststehen, hat der Betriebs-
rat das Wahlergebnis bekanntzugeben. Die 
Namen der Betriebsratsmitglieder stehen 
endgültig fest, wenn entweder alle Gewähl-
ten die Wahl ausdrücklich angenommen ha-
ben oder die 3-Tages-Frist abgelaufen ist, 
innerhalb derer eine Person ihre Wahl ab-
lehnen kann.

Die Bekanntmachung des Wahlergebnis-
ses hat durch einen zweiwöchigen Aushang 
an denselben Stellen zu erfolgen, an denen 
auch das Wahlausschreiben ausgehängt 
worden ist. Das Wahlergebnis ist vom Wahl-
vorstandsvorsitzenden und einem weiteren 
Wahlvorstandsmitglied zu unterschreiben.

Muster:

Bekanntmachung des Wahlergebnisses

der Betriebsratswahl vom ...

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

der neu gewählte Betriebsrat setzt sich 

wie folgt zusammen:

1. Vorname, Nachname

2. Vorname, Nachname

3. Vorname, Nachname

…

....................................................................

Ort, Datum

....................................................................

Der/Die Vorsitzende des Wahlvorstands

....................................................................

Mitglied des Wahlvorstands
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2. Wahl eines Wahlleiters zur Durchfüh-

rung der Wahl des Betriebsratsvorsit-

zenden

3. Wahl des Betriebsratsvorsitzenden

4. Wahl des stellvertretenden Betriebs-

ratsvorsitzenden

Sofern ein Betriebsratsmitglied an der 

Teilnahme verhindert ist, bitte ich um un-

verzügliche Mitteilung unter Angabe der 

Gründe (§ 29 Abs. 2 BetrVG), damit ich 

rechtzeitig das entsprechende Ersatzmit-

glied einladen kann.

....................................................................

Der/Die Vorsitzende des Wahlvorstands

....................................................................

Mitglied des Wahlvorstands
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